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der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen148, das insbe-
sondere die Dokumente "Review of the operation of the Trea-
ty, taking into account the decisions and the resolution adopted
by the 1995 Review and Extension Conference" (Überprüfung
der Wirkungsweise des Vertrags, unter Berücksichtigung der
Beschlüsse und der Resolution, die auf der Überprüfungs- und
Verlängerungskonferenz 1995 verabschiedet wurden) und
"Improving the effectiveness of the strengthened review pro-
cess for the Treaty" (Verbesserung der Wirksamkeit des ver-
stärkten Überprüfungsprozesses für den Vertrag) enthält, im
Konsens verabschiedet wurde149,

unter Berücksichtigung der unmissverständlichen Ver-
pflichtung, die die Kernwaffenstaaten im Schlussdokument
der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprü-
fung des Vertrags eingegangen sind, die vollständige Beseiti-
gung ihrer Kernwaffenbestände herbeizuführen, mit dem Ziel
der nuklearen Abrüstung, auf die sich alle Vertragsstaaten
nach Artikel VI des Vertrags verpflichtet haben,

ernsthaft besorgt darüber, dass die Konferenz der Ver-
tragsparteien im Jahr 2005 zur Überprüfung des Vertrags kei-
ne Einigung in Sachfragen über die Weiterverfolgung der Um-
setzung der Verpflichtungen zur nuklearen Abrüstung erzielte,

1. beschließt, praktische Schritte zu unternehmen, um
Artikel VI des Vertrags über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen146 sowie die Ziffern 3 und 4 Buchstabe c des Be-
schlusses über die Grundsätze und Ziele der Nichtverbreitung
von Kernwaffen und der nuklearen Abrüstung, der von der
Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung
und Verlängerung des Vertrags gefasst wurde147, durch syste-
matische und schrittweise Bemühungen umzusetzen;

2. verlangt, dass alle Kernwaffenstaaten, wie auf der
Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung
des Vertrags vereinbart, praktische Schritte unternehmen, die
in einer die internationale Stabilität fördernden Weise zu nu-
klearer Abrüstung führen, und verlangt ausgehend von dem
Grundsatz der unverminderten Sicherheit für alle,

a) dass die Kernwaffenstaaten weitere Anstrengungen
unternehmen, um ihre Kernwaffenbestände einseitig abzubau-
en;

b) dass die Kernwaffenstaaten die Transparenz im Hin-
blick auf die Kernwaffenkapazitäten verstärken und die Über-
einkünfte nach Artikel VI des Vertrags über die Nichtverbrei-
tung von Kernwaffen durchführen und als freiwillige vertrau-
ensbildende Maßnahme weitere Fortschritte bei der nuklearen
Abrüstung unterstützen;

c) dass die nichtstrategischen Kernwaffen auf der
Grundlage einseitiger Initiativen und als fester Bestandteil des
Prozesses der Reduzierung von Kernwaffen und der nuklearen
Abrüstung weiter abgebaut werden;

d) dass konkrete Maßnahmen vereinbart werden, um die
Einsatzfähigkeit der Kernwaffensysteme weiter zu reduzieren;

e) dass die Rolle der Kernwaffen in der Sicherheitspo-
litik vermindert wird, um die Gefahr, dass diese Waffen jemals
eingesetzt werden, auf ein Mindestmaß zu reduzieren und den
Prozess ihrer völligen Beseitigung zu erleichtern;

f) dass alle Kernwaffenstaaten, sobald dies angebracht
ist, den Prozess einleiten, der zur völligen Beseitigung ihrer
Kernwaffen führt;

3. stellt fest, dass die Konferenz der Vertragsparteien im
Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags damit übereinstimm-
te, dass rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien der fünf Kern-
waffenstaaten gegenüber den Nichtkernwaffenstaaten, die
Vertragsstaaten sind, das Nichtverbreitungsregime für Kern-
waffen stärken;

4. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, die
Umsetzung der auf den Konferenzen der Vertragsparteien in
den Jahren 1995 und 2000 zur Überprüfung des Vertrags ein-
gegangenen Verpflichtungen zur nuklearen Abrüstung gemäß
dem Vertrag im Rahmen der Konferenz der Vertragsparteien
im Jahr 2010 zur Überprüfung des Vertrags und ihres Vorbe-
reitungsausschusses weiterzuverfolgen;

5. beschließt, den Punkt "Weiterverfolgung der Umset-
zung der auf den Konferenzen der Vertragsparteien in den Jah-
ren 1995 und 2000 zur Überprüfung des Vertrags über die
Nichtverbreitung von Kernwaffen eingegangenen Verpflich-
tungen zur nuklearen Abrüstung" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/73

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)150.

60/73. Verhütung des Risikos des radiologischen Terro-
rismus

Die Generalversammlung,

in Anbetracht des wesentlichen Beitrags radioaktiver Stof-
fe und Quellen zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
und der allen Staaten aus ihrer Nutzung erwachsenden Vortei-
le,

sowie in Anbetracht der von der internationalen Gemein-
schaft in den einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Sicherheitsrats zum Ausdruck gebrachten
Entschlossenheit, den Terrorismus zu bekämpfen,

tief besorgt über die Bedrohung durch den Terrorismus und
das Risiko, dass Terroristen radioaktive Stoffe oder Quellen

148 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Pro-
liferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I-III
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV)).
149 Ebd., Vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I.

150 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Australien, Belgien, Bolivien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Ghana, Griechenland, Guinea, Honduras, Irak, Ir-
land, Israel, Italien, Kanada, Kongo, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marokko, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Po-
len, Portugal, Rumänien, Schweden, Senegal, Serbien und Montenegro,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
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erwerben, damit handeln oder sie in radiologischen Disper-
sionsvorrichtungen einsetzen können,

unter Hinweis auf die Bedeutung der internationalen Über-
einkünfte zur Verhütung und Beseitigung eines solchen Risi-
kos, insbesondere des Internationalen Übereinkommens zur
Bekämpfung nuklearterroristischer Handlungen, das am
13. April 2005 verabschiedet wurde151,

feststellend, dass die Maßnahmen der internationalen Ge-
meinschaft zur Bekämpfung der Verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen und zur Verhinderung des Zugangs nicht-
staatlicher Akteure zu Massenvernichtungswaffen und dazu-
gehörigem Material, insbesondere Resolution 1540 (2004) des
Sicherheitsrats vom 28. April 2004, Beiträge zum Schutz vor
dem nuklearen und radiologischen Terrorismus darstellen,

betonend, welche wichtige Rolle der Internationalen
Atomenergie-Organisation bei der Förderung und Verstär-
kung der Sicherheit und Sicherung radioaktiver Stoffe und
Quellen zukommt, insbesondere indem sie die Verbesserung
der innerstaatlichen rechtlichen und regulatorischen Infra-
strukturen unterstützt,

davon Kenntnis nehmend, wie wichtig das Gemeinsame
Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abge-
brannter Brennelemente und über die Sicherheit der Behand-
lung radioaktiver Abfälle152 im Hinblick auf die Sicherheit ra-
dioaktiver Quellen am Ende ihres Lebenszyklus ist,

sowie Kenntnis nehmend von der Bedeutung des Verhal-
tenskodexes für die Sicherheit und Sicherung radioaktiver
Strahlenquellen153 als eines wertvollen, wenn auch nicht
rechtsverbindlichen Instruments zur Verstärkung der Sicher-
heit und Sicherung radioaktiver Quellen sowie des Überarbei-
teten Aktionsplans der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation für die Sicherheit und Sicherung radioaktiver Strahlen-
quellen154 und ihres Plans für nukleare Sicherheit für 2006-
2009155,

ferner Kenntnis nehmend von den von der Generalkonfe-
renz der Internationalen Atomenergie-Organisation auf ihrer
neunundvierzigsten ordentlichen Tagung verabschiedeten Re-
solutionen GC(49)/RES/9 und GC(49)/RES/10 betreffend
Maßnahmen zur Verstärkung der internationalen Zusammen-
arbeit bei der Nuklear-, Strahlungs- und Transportsicherheit
und der Abfallbehandlung sowie Maßnahmen zum Schutz vor
dem nuklearen und radiologischen Terrorismus156,

es begrüßend, dass sich die Mitgliedstaaten derzeit einzeln
und gemeinsam bemühen, bei ihren Beratungen den Gefahren
Rechnung zu tragen, die entstehen, wenn radioaktive Stoffe

und Quellen nicht oder nicht ausreichend kontrolliert werden,
und in der Erkenntnis, dass die Staaten wirksamere Maßnah-
men ergreifen müssen, um solche Kontrollen im Einklang mit
ihren nationalen rechtlichen Befugnissen und Rechtsvor-
schriften und in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht zu
stärken,

sowie begrüßend, dass die Mitgliedstaaten multilaterale
Maßnahmen zur Lösung dieses Problems ergriffen haben, wie
in Resolution 57/9 der Generalversammlung vom 11. Novem-
ber 2002 dargelegt,

ferner den Beitrag begrüßend, den die von der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation vom 27. Juni bis 1. Juli 2005
in Bordeaux (Frankreich) veranstaltete Internationale Konfe-
renz über die Sicherheit und Sicherung radioaktiver Quellen:
Auf dem Weg zu einem globalen System für die fortlaufende
Kontrolle der Quellen während ihres gesamten Lebenszyklus
zu den Aktivitäten der Organisation in diesen Fragen geleistet
hat,

eingedenk der Notwendigkeit, dieses zunehmende Pro-
blem für die internationale Sicherheit im Rahmen der Verein-
ten Nationen und durch internationale Zusammenarbeit anzu-
gehen,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, die internationalen
Anstrengungen zur Verhinderung des Erwerbs und der Nut-
zung radioaktiver Stoffe und Quellen durch Terroristen zu un-
terstützen und erforderlichenfalls solche Handlungen zu be-
kämpfen, im Einklang mit ihren nationalen rechtlichen Befug-
nissen und Rechtsvorschriften und in Übereinstimmung mit
dem Völkerrecht;

2. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, nach Be-
darf nationale Maßnahmen zu ergreifen und zu verstärken, um
den Erwerb und die Nutzung radioaktiver Stoffe und Quellen
durch Terroristen sowie Terroranschläge auf Kernkraftwerke
und kerntechnische Anlagen, bei denen radioaktive Emissio-
nen entstehen würden, zu verhindern und erforderlichenfalls
solche Handlungen zu bekämpfen, insbesondere indem sie
wirksame Maßnahmen ergreifen, um solche hochgefährlichen
Materialien im Einklang mit ihren internationalen Verpflich-
tungen zu erfassen, zu sichern und physisch zu schützen;

3. bittet alle Mitgliedstaaten, die das Internationale
Übereinkommen zur Bekämpfung nuklearterroristischer
Handlungen151 noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben,
dies zu tun;

4. bittet die Mitgliedstaaten, die in dem Plan der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation für nukleare Sicherheit
für 2006-2009155 beschriebenen Maßnahmen der Organisation
zur Verstärkung der Sicherheit und Sicherung radioaktiver
Quellen zu unterstützen und zu billigen, fordert alle Staaten
nachdrücklich auf, auf die Einhaltung der in dem Verhaltens-
kodex der Organisation für die Sicherheit und Sicherung ra-
dioaktiver Strahlenquellen enthaltenen Leitlinien153, so auch
gegebenenfalls der Leitlinien für die Ein- und Ausfuhr radio-
aktiver Quellen, hinzuarbeiten, wobei sie feststellt, dass die
Leitlinien den Kodex ergänzen, und legt den Mitgliedstaaten
nahe, den Generaldirektor der Organisation über ihre Absicht
zu unterrichten, dies zu tun, in Übereinstimmung mit Resolu-

151 Resolution 59/290, Anlage.
152 United Nations, Treaty Series, Vol. 2153, Nr. 37605. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1998 II S. 1752; öBGBl. Nr. 169/2001; AS 2005 31.
153 International Atomic Energy Agency, Code of Conduct on the Safety
and Security of Radioactive Sources (IAEA/CODEOC/2004).
154 GOV/2001/29-GC(45)/12, Anlage.
155 Siehe GC(49)/17.
156 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other De-
cisions of the General Conference, Forty-ninth Regular Session,
26-30 September 2005 (GC(49)/RES/DEC(2005)).
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tion GC(48)/RES/10 der Generalkonferenz der Organi-
sation157, erkennt den Nutzen des Austauschs von Informatio-
nen über nationale Ansätze zur Kontrolle radioaktiver Quellen
an und befürwortet Konsultationen des Sekretariats der Orga-
nisation mit ihren Mitgliedstaaten mit dem Ziel, einen forma-
lisierten Prozess für einen regelmäßigen Austausch von Infor-
mationen und Erfahrungen sowie für die Bewertung der Fort-
schritte der Staaten bei der Umsetzung der Bestimmungen des
Kodexes zu schaffen;

5. legt den Mitgliedstaaten nahe, untereinander sowie
über die zuständigen internationalen und gegebenenfalls re-
gionalen Organisationen zusammenzuarbeiten, um die diesbe-
züglichen nationalen Kapazitäten zu stärken;

6. beschließt, den Punkt "Verhütung des Risikos des ra-
diologischen Terrorismus" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/74

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)158.

60/74. Probleme infolge der Anhäufung von Beständen
überschüssiger konventioneller Munition

Die Generalversammlung,

im Hinblick darauf, zu dem im Rahmen der Reform der
Vereinten Nationen eingeleiteten Prozess beizutragen, der der
Organisation bei der Wahrung des Friedens und der Sicherheit
zu größerer Wirksamkeit verhelfen soll, indem ihr die Mittel
und Werkzeuge an die Hand gegeben werden, die sie für die
Konfliktprävention, die friedliche Beilegung von Streitigkei-
ten, die Friedenssicherung, die Friedenskonsolidierung in der
Konfliktfolgezeit und den Wiederaufbau benötigt,

unterstreichend, wie wichtig ein umfassender und inte-
grierter Abrüstungsansatz ist, der sich auf die Ausarbeitung
konkreter Maßnahmen stützt,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Sachverständigen-
gruppe über die Munitions- und Sprengstoffproblematik159,

unter Hinweis auf die Empfehlung in Ziffer 27 des Be-
richts, den der Vorsitzende der Offenen Arbeitsgruppe zur
Aushandlung eines internationalen Rechtsinstruments, das
den Staaten ermöglicht, unerlaubte Kleinwaffen und leichte
Waffen rechtzeitig und zuverlässig zu identifizieren und zu-
rückzuverfolgen, vorgelegt hat160, wonach die Frage der Mu-

nition für Kleinwaffen und leichte Waffen als Teil eines im
Rahmen der Vereinten Nationen durchgeführten gesonderten
Prozesses umfassend behandelt werden soll,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Tätigkeiten
und Maßnahmen auf regionaler und subregionaler Ebene zur
Frage der konventionellen Munition,

unter Hinweis auf ihren Beschluss 59/515 vom 3. Dezem-
ber 2004, mit dem sie die Frage der Bestände überschüssiger
konventioneller Munition in die Tagesordnung ihrer sechzig-
sten Tagung aufnahm,

1. legt allen interessierten Staaten nahe, auf freiwilliger
Grundlage und nach Maßgabe ihrer legitimen Sicherheitsbe-
dürfnisse zu bewerten, ob Teile ihrer Bestände konventioneller
Munition als überschüssig betrachtet werden sollten, und er-
kennt an, dass die Sicherheit solcher Bestände in Betracht ge-
zogen werden muss und dass angemessene Kontrollen hin-
sichtlich der Sicherheit und Sicherung der Bestände konven-
tioneller Munition auf nationaler Ebene unverzichtbar sind,
um die Explosions-, Verschmutzungs- oder Abzweigungsge-
fahr zu beseitigen;

2. appelliert an alle interessierten Staaten, Umfang und
Art ihrer überschüssigen Bestände konventioneller Munition
zu bestimmen und zu klären, ob sie ein Sicherheitsrisiko dar-
stellen, auf welche Weise sie gegebenenfalls vernichtet wer-
den können und ob Hilfe von außen zur Beseitigung dieses Ri-
sikos erforderlich ist;

3. legt den Staaten, die dazu in der Lage sind, nahe, in-
teressierte Staaten im bilateralen Rahmen oder über interna-
tionale oder regionale Organisationen auf freiwilliger und
transparenter Grundlage bei der Ausarbeitung und Durchfüh-
rung von Programmen zur Beseitigung überschüssiger Bestän-
de oder zur Verbesserung ihrer Verwaltung zu unterstützen;

4. legt allen Mitgliedstaaten nahe, die Möglichkeit zu
prüfen, im nationalen, regionalen oder subregionalen Rahmen
entsprechende Maßnahmen zur Bekämpfung des mit der An-
häufung solcher Bestände zusammenhängenden unerlaubten
Handels auszuarbeiten und durchzuführen;

5. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der
Mitgliedstaaten über die aus der Anhäufung von Beständen
überschüssiger konventioneller Munition entstehenden Risi-
ken und über Möglichkeiten zur stärkeren Kontrolle konven-
tioneller Munition auf nationaler Ebene einzuholen und der
Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung ei-
nen Bericht vorzulegen;

6. beschließt, diese Frage in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/75

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 174 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)161:

157 Ebd., Forty-eighth Regular Session, 20-24 September 2004
(GC(48)RES/DEC(2004)).
158 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Gui-
nea, Haiti, Irland, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liberia, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Mali, Malta, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Schweiz, Senegal,
Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Timor-Leste,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
159 Siehe A/54/155. 160 A/60/88 und Corr.2.
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